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Gesellschaftsvertrag 
der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG 

 
 
 
§ 1 Firma und Sitz 

 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

 

„Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG“. 

 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ravensburg. 

 
 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens im Rahmen der kommunalen Aufga-

benerfüllung ist die Versorgung und der Handel mit Gas, Wasser, Wärme 

sowie Strom, die Übernahme der Betriebsführung für Versorgungsnetze 

und kommunale Gesellschaften, das Erbringen von Abrechnungs- und Ver-

sorgungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von 

Gebäuden sowie die Durchführung von Beratungen zur energietechnischen 

bzw. wasserwirtschaftlichen Optimierung von Gebäuden und Produktions-

prozessen. 

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, 

durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen 

beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe er-

werben, errichten oder pachten. 

 
 
§ 3 Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft 

 

(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

 

(2) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 
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§ 4 Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen 

 

(1) Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die 

Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Ravensburg. 

Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. 

 

(2) Kommanditistinnen sind: 

 

a) Die Stadt – Stadtwerke – Ravensburg mit einem Kapitalanteil von 

982.100 Euro (= 42,7 %), 

 

b) Die Stadt – Stadtwerke – Weingarten mit einem Kapitalanteil von 

740.600 Euro (= 32,2 %), 

 

c) Die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit einem Kapitalanteil von 

577.300 Euro 

(= 25,1 %). 

Auf Wunsch EnBW 

 

(3) Die Kapitalanteile der Kommanditistinnen sind in Höhe von 1 425 Euro 

für die Stadt – Stadtwerke – Ravensburg sowie 1 075  Euro für die Stadt – 

Stadtwerke –  Weingarten durch Bareinlage bei Errichtung der Gesellschaft 

erbracht worden. Die darüber hinausgehenden Beträge der Einlagen der 

Städte Ravensburg und Weingarten werden durch die Übertragung des 

Betriebsvermögens der Versorgungssparten der Eigenbetriebe Stadtwerke 

Ravensburg und Stadtwerke Weingarten mit allen Aktiva und Passiva, wie 

sie sich aus der Teilbetriebsbilanz „Versorgungssparten“ der jeweiligen 

Eigenbetriebe zum 31.12.00 ergeben, mit Ausnahme der in Anlage 1 zu 

diesem Vertrag genannten Grundstücke, auf die Gesellschaft im Wege der 

Ausgliederung zur Aufnahme nach §§ 168, 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG er-

bracht. Der Wert des übertragenen Nettovermögens der Kommanditistin 

Stadt – Stadtwerke – Ravensburg auf der Basis der Buchwerte zum 

31.12.00 beträgt 3.114.726 Euro; der Wert des übertragenen Nettover-

mögens auf der Basis der Buchwerte der Kommanditistin Stadt – Stadt-

werke – Weingarten auf der Basis der Buchwerte zum 31.12.00 beträgt 

761.511 Euro. 

kann entfallen 
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Die EnBW Regional AG hat ihre Einlage von 17 946 345 Euro in bar geleis-

tet. 

 

(3) Die Kapitalanteile der Kommanditistinnen sind fest; diese können nur 

durch Änderung des Gesellschaftsvertrages geändert werden. 

 

(4) Die Kapitalanteile der Kommanditistinnen sind als ihre Haftsumme in 

das Handelsregister einzutragen. 

 

(5) Nach den in Abs. 2 festgelegten Kapitalanteilen der Kommanditistin-

nen richten sich, sofern in diesem Vertrag nichts abweichendes bestimmt 

ist, die Rechte der Kommanditistinnen, so vor allem die Beteiligung am 

Unternehmen, die Gewinn- und Verlustbeteiligung sowie das Stimmrecht in 

der Gesellschafterversammlung. 

 

(6) Jede Kommanditistin soll stets in dem Verhältnis, in dem sie am Fest-

kapital der Gesellschaft beteiligt ist, auch am Stammkapital der Komple-

mentärin beteiligt sein. 

 
 
§ 5 Gesellschafterkonten 

 

(1) Für die persönlich haftende Gesellschafterin wird ein bewegliches Kon-

to geführt, auf dem alle Geschäftsvorfälle und der sonstige Zahlungsver-

kehr nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages für sie gebucht werden. 

 

(2) Für die Kommanditistinnen werden folgende Konten geführt: 

 

- Festes Kapitalkonto I, 

- Kapitalkonto II, 

- Rücklagenkonto, 

- Verlustvortragskonto. 

 

(3) Auf dem Kapitalkonto I der Kommanditistinnen wird ihr Kapitalanteil 

gebucht; er ist unverzinslich. Auf dem Kapitalkonto II werden die entnah-

mefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, Zinsen sowie der sonstige Zah-

kann entfallen 
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lungsverkehr zwischen der Gesellschaft und den Kommanditistinnen ge-

bucht. Das Kapitalkonto II ist im Soll und Haben nach der Staffelmethode 

per anno mit 1 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 1 des Dis-

kontüberleitungsgesetzes (BGBl. 1999 I, 1242) zu verzinsen. Gleiches gilt 

für das Konto der Komplementärin. 

 

(4) Auf dem Rücklagenkonto werden die nach Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung nicht entnahmefähigen Teile des Gewinns gutgeschrieben 

und Verluste bis zur Höhe eines Guthabens belastet; es ist unverzinslich. 

 

(5) Auf dem Verlustvortragskonto werden die die Kommanditistinnen 

betreffenden Verlustanteile gebucht, die nicht durch ein Guthaben auf 

dem Rücklagenkonto gedeckt sind; es ist unverzinslich. 

 
 
§ 6 Bekanntmachungen 

 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit zwingend vorge-

schrieben, im (elektronischen) Bundesanzeiger, ansonsten in der Schwäbi-

schen Zeitung, Ausgabe Ravensburg. 

 
 
§ 7 Organe der Gesellschaft 

 

Die Organe der Gesellschaft sind: 

 

1. die Geschäftsführung, 
 
2. der Aufsichtsrat, 
 
3. die Gesellschafterversammlung. 

 
 
§ 8 Geschäftsführung, Vertretung 
 

(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Kom-

plementärin, durch ihre Geschäftsführung handelnd, berechtigt und ver-

pflichtet. Die Komplementärin und ihre Geschäftsführer (hier Geschäfts-
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führung genannt) sind für Geschäfte mit der Gesellschaft von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

(2) Die Komplementärin leitet die Gesellschaft unter Beachtung der Ge-

setze, dieses Gesellschaftsvertrages und der Beschlüsse der Kommanditis-

tinnen sowie des Aufsichtsrates unter eigener Verantwortung. 
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§ 9 Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats und des 

Aufsichtsratspräsidiums 
 

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus 14 Mitgliedern be-

steht. Er setzt sich zusammen  

 

a) aus dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Weingarten und dem 

jeweiligen Ersten Bürgermeister der Stadt Ravensburg, 

 

b) 4 Mitgliedern, die vom Gemeinderat der Stadt Ravensburg entsandt 

werden, 

 

c) 4 Mitgliedern, die vom Gemeinderat der Stadt Weingarten entsandt 

werden, 

 

d) 3 Mitgliedern, die von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH ent-

sandt werden, 

 

e) 1 Mitglied der Arbeitnehmervertretung, welches von dem Betriebsrat 

der Gesellschaft entsandt wird. 

 

Der Oberbürgermeister der Stadt Weingarten sowie der Erste Bürgermeis-

ter der Stadt Ravensburg werden im Verhinderungsfall durch ihre jeweili-

gen Vertreter im Amt vertreten. 

 

(2) Die Amtszeit des Aufsichtsrates beginnt, wenn die entsandten Mit-

glieder der Gesellschaft mitgeteilt worden sind; sie endet mit Ablauf der 

jeweiligen Wahlperiode des Gemeinderats der Stadt Weingarten und der 

Stadt Ravensburg. Der alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bil-

dung des neuen Aufsichtsrats fort. 

 

(3) Gehört ein vom jeweiligen Gemeinderat entsandtes Aufsichtsratsmit-

glied dem Gemeinderat an, so endet sein Amt mit dem Ausscheiden aus 

dem Gemeinderat. Jedes entsandte Aufsichtsratsmitglied kann von dem 

Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen werden. Jede Abberufung 

wird mit Zugang der schriftlichen Mitteilung an die Gesellschaft wirksam. 
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(4) Jedes entsandte Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter Einhaltung einer 

vierwöchigen Frist niederlegen. 

 

(5) Scheidet ein entsandtes Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit aus dem Aufsichtsrat aus, entsendet der jeweilige Entsendungsbe-

rechtigte für die Restdauer der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds 

einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. 

 

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe von 

der Gesellschafterversammlung festgesetzt wird. 

 

(7) Auf den Aufsichtsrat findet § 52 GmbH-Gesetz mit den dort genann-

ten Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) entsprechende Anwendung, 

soweit dieser Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes bestimmt. 

 

(8) Es wird ein Aufsichtsratspräsidium gebildet, welches aus dem Auf-

sichtsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter seinen Stellvertretern 

besteht. Dem Präsidium obliegt die Festsetzung der Anstellungsbedingun-

gen der Geschäftsführung einschließlich Abschluss, Änderungen und Been-

digung der Anstellungsverträge, nicht jedoch Bestellung und Abberufung, 

welche vom Aufsichtsrat der Komplementärin erfolgen. 

 
 
§ 10 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Vorsitz im Aufsichtsrat und die Stellvertretung des Aufsichtsrats-

vorsitzenden wechseln alle zwei Jahre zwischen dem Oberbürgermeister 

der Stadt Weingarten und dem Ersten Bürgermeister der Stadt Ravens-

burg. Seitens der EnBW kann ein zweiter stellvertretender Vorsitzender 

bestimmt werden. Der Erste Bürgermeister der Stadt Ravensburg und der 

Oberbürgermeister der Stadt Weingarten vertreten sich als Vorsitzender 

im Verhinderungsfalle gegenseitig. Der erste Vorsitzende ist der Erste 

Bürgermeister der Stadt Ravensburg. 

kann entfallen 

Beteiligung EnBW 
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(2) Die Einberufung des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden, 

sooft es die Geschäfte erfordern oder wenn es sie von der Geschäftsfüh-

rung oder mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern unter Angabe der 

Tagesordnungspunkte beantragt wird. Der Aufsichtsrat ist mindestens 

zweimal im Jahr einzuberufen.  

 

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und 

Einhaltung einer Frist von zwei Wochen (ohne Tag der Sitzung und Tag 

der Absendung) einzuberufen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist 

bis auf 24 Stunden verkürzt werden. Sind sämtliche Mitglieder des Auf-

sichtsrates anwesend und wird kein Widerspruch erhoben, kann eine Sit-

zung auch ohne Einhaltung der Form- und Fristvorschriften abgehalten 

sowie die mitgeteilte Tagesordnung erweitert werden. 

 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung form- und frist-

gerecht einberufen worden ist und mehr als die Hälfte der Mitglieder, dar-

unter der Vorsitzende oder ein Stellvertreter, anwesend ist oder wenn der 

Fall des vorstehenden Abs. 3 Satz 3 gegeben ist. Fehlt die Beschlussfä-

higkeit, so wird innerhalb einer Frist von einer Woche (ohne Tag der Sit-

zung und Tag der Absendung der Einberufung) eine neue Sitzung mit glei-

cher Tagesordnung einberufen. Bei dieser Einberufung ist darauf hinzuwei-

sen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung in jedem Fall beschlussfä-

hig ist. Ist hierbei weder der Vorsitzende noch seine ein Stellvertreter 

anwesend, wird die Leitung der Sitzung durch Wahl auf eine Person aus 

der Mitte der anwesenden entsandten Aufsichtsratsmitglieder übertragen. 

Beteiligung EnBW 

 

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit sich aus dem Gesetz oder diesem Gesell-

schaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt. Stimmenthaltung wird nicht als 

Stimmabgabe gewertet. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 

(6) In eiligen oder einfachen Angelegenheiten können nach dem Ermessen 

des Vorsitzenden Beschlüsse auch durch Einholung schriftlicher und fern-

mündlicher Erklärungen oder auf anderen telekommunikativen Wegen (z.B. 

telefonisch) gefasst werden, sofern im betreffenden Fall kein Mitglied des 

Aufsichtsrates dieser Art der Beschlussfassung widerspricht. 

s. o. 
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(7) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, 

sofern nicht dieser im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates kann weitere Personen zu einzelnen Punkten der Ta-

gesordnung hinzuziehen. 

 

(8) Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die von dem jeweiligen Vorsitzenden der Sitzung zu 

unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist zu den Akten der Gesellschaft zu 

nehmen. 

 

(9) Erklärungen des Aufsichtsrats werden von dem Vorsitzenden unter 

der Bezeichnung „Aufsichtsrat der Technische Werke Schussental GmbH & 

Co. KG“ abgegeben. 

 

(10) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 
 
§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung. 

 

(2) Der Aufsichtsrat beschließt in den im Gesetz und im Gesellschaftsver-

trag vorgesehenen Fällen, insbesondere über: 

 

a) Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft ge-

genüber der Geschäftsführung, 

 

b) Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegenüber 

der Geschäftsführung, 

 

c) Wahl und Beauftragung des Abschlussprüfers, 

 

d) Entlastung der Geschäftsführung, 
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e)  Beschluss über den von der Geschäftsführung gem. § 18 aufgestell-

ten Wirtschaftsplan, 

 

f)  Prüfung des Jahresabschlusses, 

 

g) Vorberatung der Vorlagen für die Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlung, 

 

h) Beschlussvorschlag über die Feststellung des Jahresabschlusses und 

die Empfehlung über die Ergebnisverwendung, 

 

i) Festsetzung und Änderung der Wasserpreise, sofern nicht die Gesell-

schafterversammlung zuständig ist.  

 

 

(3) Die Geschäftsführung bedarf zu folgenden Maßnahmen eines vorheri-

gen zustimmenden Beschlusses des Aufsichtsrats: 

 

a) Grundsätze für Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Bezugsver-

trägen und von Liefervertragen mit Weiterverteilern, 

 

b) Übernahme neuer Aufgaben,  

 

c) Aufstellung und Änderung des Wirtschaftsplans,  

 

d) Festsetzung und Änderung der allgemeinen Tarifpreise für Energie 

(Gas, Strom und Wärme) und Wasser und der allgemeinen Versorgungs-

bedingungen mit Ausnahme der Wasserpreise,  

 

e) Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Konzessions- und Wege 

nutzungsverträgen,  

 

e) Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligun-

gen, soweit im Einzelfall eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzu-

setzende Wertgrenze überschritten wird,  

ist erledigt 

 

Beschluss A
sichtsrat 
14.09.2004 

uf-

Anpassung an TWS 
Netz 
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f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten, soweit im Einzelfall eine durch Beschluss des Auf-

sichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten wird,  

 

g) Aufnahme von Darlehen, soweit im Einzelfall eine durch Beschluss des 

Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten wird,  

 

h) Hingabe von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von 

Gewährverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten, Schenkungen und 

Verzicht auf Ansprüche, soweit im Einzelfall eine durch Beschluss des Auf-

sichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten wird,  

 

i) Führung eines Rechtsstreites, soweit der Streitgegenstand einen 

durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzenden Betrag übersteigt,  

 

j) Abschluss von Vergleichen über Ansprüche, soweit im Einzelfall eine 

durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze über-

schritten wird, 

 

k) Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Vorha-

ben des Vermögensplanes, soweit im Einzelfall eine durch Beschluss 

des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten wird,  

 

l) Zustimmung zu Mehrausgaben im Vermögensplan, soweit im Einzelfall 

eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze 

überschritten wird,  

 

m) Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen im Erfolgs-

plan, 

 

n) Bestellung und Abberufung von Prokuristen sowie Anstellung oder 

Höhergruppierung von sonstigen leitenden Angestellten und Mitarbei-

tern ab einer durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzenden Ein-

gruppierung 

Analog TWS Netz 
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o) Einstellung von Mitarbeitern außerhalb des Stellenplans ab einer durch 

Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzenden Anzahl 

 

p) Rechtsgeschäfte mit den Geschäftsführern der Gesellschaft,  

 

q) Bewilligung von Stundungen bei Forderungen, soweit im Einzelfall eine 

durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze über-

schritten wird,  

 

r) Veräußerung von beweglichem Vermögen, wenn der Wert eine durch 

Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschrei-

tet,  

 

s) Aufstellung allgemeiner Grundsätze für Sonderabnehmerverträge und 

Sonderaktionen bzw. Sondertarife unterhalb der Grenze für Sonderab-

nehmerverträge,  

 

t) Abschluss sonstiger Verträge und anderer Rechtsgeschäfte, soweit es 

sich nicht um Geschäfte der laufenden Geschäftsführung handelt und 

eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wert- oder 

Zeitgrenze überschritten wird,  

 

u) Abschluss von Leasing-Verträgen, wenn eine durch Beschluss des 

Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten wird.  

 

Soweit zustimmungsbedürftige Geschäfte nach Buchstaben f) bis l) keinen 

Aufschub dulden und im Fall des Buchstaben m) zusätzlich Gefahr im Ver-

zug besteht oder die Versorgung gefährdet ist und die Einberufung des 

Aufsichtsrats keine unverzügliche Beschlussfassung ermöglicht, darf die 

Geschäftsführung mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im 

Verhinderungsfall durch dessen einen Stellvertreter, selbständig handeln. 

Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind dem 

Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben. 

Beschluss Auf-
sichtsrat 
14 09 2004 
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(4) Der Aufsichtsrat hat das Recht, von der Geschäftsführung alle ihm 

zweckdienlich erscheinenden Auskünfte und schriftlichen Berichte zu ver-

langen und die erforderlichen Untersuchungen durchzuführen. 

 

(5) Die Geschäftsführung hat gem. § 52 Abs. 2 GmbHG jeden Wechsel in 

der Person der Aufsichtsratsmitglieder unverzüglich bekannt zu geben und 

die Bekanntmachung zum Handelsregister einzureichen. 

 
 
§ 12 Einberufung der Gesellschafterversammlung und Vorsitz 

 

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung 

schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wo-

chen (ohne Tag der Sitzung und Tag der Absendung) einberufen. Sie ist 

auf Verlangen eines Gesellschafters jederzeit einzuberufen. 

 

In dringenden Fällen kann eine andere Art der Einberufung oder, wenn kein 

Gesellschafter widerspricht, eine kürzere Einberufungsfrist gewählt wer-

den. 

 

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb von acht 

Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. 

 

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung hat im Wechsel der je-

weilige 

Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg und der jeweilige Oberbürger-

meister der Stadt Weingarten; im Verhinderungsfall wird der Vorsitzende 

durch seinen jeweiligen allgemeinen Vertreter vertreten. Der erste Vorsit-

zende ist der Oberbürgermeister der Stadt Weingarten.

 

Unabhängig von den vorstehenden Regelungen können Entscheidungen 

der Gesellschafterinnen auch im schriftlichen Verfahren in entsprechender 

Anwendung gem. § 48 Abs. 2 GmbHG oder gem. § 48 Abs. 3 GmbHG ge-

fasst werden.  

Kann entfallen 
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(4) Wenn die Lage der Gesellschaft es erfordert, ist unverzüglich eine au-

ßerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen.  

 

(5) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ord-

nungsgemäßer Einberufung alle stimmberechtigten Gesellschafter vertre-

ten sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich mit einer Frist 

von einer Woche (ohne Tag der Sitzung und Tag der Absendung der Ein-

berufung) eine neue Sitzung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. 

Hinsichtlich der übrigen Formalitäten gilt Abs. 1 entsprechend. Die Gesell-

schafterversammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen 

Gesellschafter beschlussfähig. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. 

 

(6) Über die Sitzungen der Gesellschafterversammlung ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung 

zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind mindestens der Ort und der 

Tag der Sitzung, der die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung 

und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung anzugeben. Die Ur-

schrift der Niederschrift ist zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen. Die 

Gesellschafterinnen erhalten eine Ausfertigung der Niederschrift. Im Übri-

gen gilt § 48 Abs. 3 GmbHG entsprechend; für eine Protokollierung nach 

dieser Norm gelten die vorstehenden Sätze entsprechend. 

 

(7) Vertreter der Stadt Weingarten und der Stadt Ravensburg sind die 

jeweiligen  Oberbürgermeister; im Verhinderungsfall werden diese durch 

ihre jeweiligen allgemeinen Vertreter vertreten. Die EnBW Regional AG 

wird in der Gesellschafterversammlung durch einen gesetzlichen Vertreter 

oder einen Bevollmächtigten vertreten. 
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§ 13 Zuständigkeit und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 

 

(1) Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere zuständig für: 

 

a) Änderung des Gesellschaftsvertrages und Übernahme neuer Aufgaben 

von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, 

 

b) Umwandlung und Auflösung der Gesellschaft, 

 

 vgl. a) c) Änderung des Unternehmensgegenstandes,

 

c) Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligun-

gen, sofern diese im Verhältnis zum Geschäftsumfang wesentlich sind so-

wie Abschluss, Änderung und Aufhebung von Unternehmensverträgen,  

 

d) Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung bzw. Be-

handlung eines Jahresverlustes,  

 

e) Festlegung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats,  

 

f) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats,  

 

g) Änderungen der Wasserpreise, soweit diese nicht kostenbedingte Ab-

weichungen von dem mit Beschlüssen der Gemeinderäte der Städte Ra-

vensburg und Weingarten vom 23.10.00 beschlossenen Stufenplan über 

die Anpassung der Wasserpreise der Städte Ravensburg und Weingarten 

beinhalten,  

 

g) Künftige Entscheidungen am Standort der Gesellschaft nach betriebs-

wirtschaftlichen Kriterien 

 

g) Verfügungen über den Kommanditanteil gem. § 15 dieses Vertrages.  

 

Sonstige gesetzliche und gesellschaftsvertragliche Zuständigkeiten der 

Gesellschafterversammlung bleiben unberührt. 

Kann entfallen, da 
erledigt 

Kann entfallen, da 
erledigt 
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(2) Gesellschafterbeschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder das Gesetz eine andere 

Mehrheit vorschreibt. Gesellschafterbeschlüsse nach Abs. 1 Buchst. a), b), 

c), und g) bedürfen der Einstimmigkeit. 

 

(3) Jede 100 Euro eines Kapitalanteils gewähren eine Stimme. Die Kom-

plementärin hat keine Stimmberechtigung. 

 

(4) Die Beschlüsse der Gesellschafterinnen werden in Versammlungen ge-

fasst, falls sich nicht die Gesellschafterinnen mit einem anderen Verfahren 

zur Abgabe der Stimmen einverstanden erklären. 

 

 

§ 14 Vergütung der Komplementärin 

 

(1) Der Komplementärin werden sämtliche Ausgaben und Aufwendungen 

für die Geschäftsführung und Vertretung erstattet, sobald diese entste-

hen. 

 

(2) Die Komplementärin erhält ferner eine jährliche, jeweils zum Ende ei-

nes jeden Geschäftsjahres zu bezahlende Haftungsvergütung in Höhe von 

5 v.H. ihres eingezahlten Stammkapitals, das zu Beginn des Geschäftsjah-

res in der Bilanz ausgewiesen ist. 

 

(3) Der Ausgaben- und Aufwendungsersatz nach Abs. 1 und die 

Haftungsvergütung nach Abs. 2 sind auch in Verlustjahren zu zahlen. Sie 

sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander als Aufwand zu behan-

deln. 

 
 
§ 15 Verfügungen über den Kommanditanteil 

 

Verfügungen jeder Art über Kommanditanteile oder von Teilen eines 

Kommanditanteils bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines vorherigen zu-

stimmenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Im Rahmen von 

Satz 1 hat der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Anteil den Mitge-
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sellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile anzubieten. Die Kommanditistin-

nen Stadt – Stadtwerke – Ravensburg und Stadt – Stadtwerke – Weingar-

ten haben hierbei ihren Anteil dem jeweils anderen kommunalen Gesell-

schafter vorrangig anzudienen; macht dieser von seinem Erwerbsrecht 

keinen Gebrauch, sind die Anteile der EnBW anzudienen. 

 

 

§ 16 Ergebnisverwendung 

 

(1) An einem Gewinn sowie an einem Verlust nehmen die Gesellschafter 

im Verhältnis ihrer Kapitalanteile teil. Die gesetzlichen Vorschriften über 

die Haftungsbeschränkungen der Kommanditistinnen bleiben unberührt. 

 

(2) Die Gewinnanteile sind dem Kapitalkonto II der Kommanditistinnen zu-

zuschreiben, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts anderes 

ergibt. 

 

(3) Solange ein Verlustvortrag besteht, ist er durch spätere Gewinne aus-

zugleichen. Erst nach seinem Ausgleich können Gewinnanteile den Rückla-

genkonten oder den Kapitalkonten II zugeschrieben werden. 

 

(4) Ein Verlust ist bis zur Höhe eines Guthabens den Rücklagenkonten zu 

belasten, im übrigen auf die Verlustvortragskonten zu buchen. 

 

(5) Sollte infolge einer Änderung der Konzessionsabgabenverordnung 

(KAV) die Grenze zur Bestimmung von Sonderkunden und Tarifkunden 

abgesenkt werden, so ist der Betrag, um den sich der Gewinn der gemein-

samen Gesellschaft infolge dessen erhöht, unter Berücksichtigung von 

Abs. 3 im Verhältnis der sinkenden Konzessionsabgaben der Städte und 

der Umlandgemeinden, dem Kapitalkonto II der Stadtwerke Ravensburg 

und dem Kapitalkonto II der Stadtwerke Weingarten zuzuschreiben. Basis 

der Verteilungsschlüssel unter den Werken sind die Absatzmengen der 

entsprechenden Kundengruppen des entsprechenden Jahres in den zum 

31.12.00 bestehenden Gasversorgungsgebieten der beiden Stadtwerke. 

 

(6) § 20 bleibt unberührt. 
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§ 17 Entnahmen 

 

Entnahmen der Gesellschafter, die nicht die Ergebnisverwendung betref-

fen, sind nur aufgrund eines einstimmigen Gesellschafterbeschlusses zu-

lässig. 

 
 
§ 18 Wirtschaftsplan 

 

(1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan (Er-

folgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht) auf, dass der Aufsichts-

rat vor Beginn des neuen Geschäftsjahres hierüber beschließen kann. Der 

Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. 

 

(2) Unabhängig von der Aufstellung des Wirtschaftsplanes unterrichtet 

die Geschäftsführung den Aufsichtsrat vierteljährlich über die Entwicklung 

des Geschäftsjahres, erforderlichenfalls auch in kürzeren Abständen. 

 

 

§ 19 Buchführung, Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 

 

(1) Die Rechnungslegungs- und Buchführungspflichten richten sich nach 

den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach den Vorschriften des 

Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. 

Für die einzelnen Betriebszweige der Gesellschaft ist eine spartenbezoge-

ne Ergebnisermittlung vorzunehmen. 

 

(2) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und 

Lagebericht sind von der Geschäftsführung in den ersten drei Monaten des 

Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr nach den Vorschriften 

für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des Handelsgesetzbu-

ches aufzustellen. 

 

(3) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend den in Abs. 2 ge-

nannten Vorschriften prüfen zu lassen. Im Rahmen der Jahresabschluss-
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prüfungen ist insbesondere in Anwendung des §53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

Haushaltsgrundsätzegesetz die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 

zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu be-

richten. 

 

(4) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem 

Lagebericht und seiner etwaigen Stellungnahme zu dem Prüfungsbericht 

des Abschlussprüfers spätestens unverzüglich nach der erwähnten Stel-

lungnahme dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. Der Bericht des Auf-

sichtsrates über das Ergebnis der Prüfung ist der Gesellschafterversamm-

lung zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüg-

lich zur Feststellung und zur Beschlussfassung über die Ergebnisverwen-

dung vorzulegen. 

 

(5) Die Offenlegung oder die Einsichtnahme des Jahresabschlusses richten 

sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

(6) Der Stadt Ravensburg und der Stadt Weingarten sowie den für sie zu-

ständigen überörtlichen Prüfungsorganen werden die in § 54 Haus-

haltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. Der Stadt 

Ravensburg, der Stadt Weingarten und der EnBW Regional AG ist der Prü-

fungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang zu übersen-

den. 

 
 
§ 20 Recht der Stadt (Stadtwerke) Ravensburg hinsichtlich der Beteili-

gung am Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben (GVO) 
 

(1) Bei der Verteilung des Gewinns der Technische Werke Schussental 

GmbH & Co. KG und ihres Vermögens, stehen Ergebnisse aus der Beteili-

gung am Zweckverband GVO und aus ihrer Veräußerung allein der Stadt 

Ravensburg (Stadtwerke Ravensburg) zu. 

 

(2) Die Vertreter der Städte Ravensburg und Weingarten entscheiden in 

der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der Technische Werke 

Schussental GmbH & Co.KG allein über die den Zweckverband GVO betref-

fenden Angelegenheiten. 
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§ 21 Schriftform 

 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 
 
§ 22 Gültigkeitsklausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise un-

wirksam sein oder werden, oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke 

befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfül-

lung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit recht-

lich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafterinnen ge-

wollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt ha-

ben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 

 

 

§ 23 Gründungsaufwand 

 

Die durch die Errichtung der Gesellschaft anfallenden Kosten (Notar, Re-

gistergericht, Beratungskosten) trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag 

von 1 500 Euro. Die durch die Erhöhung des Kapitalanteils der Kommandi-

tistinnen anfallenden Kosten im vorstehenden Sinne trägt die Gesellschaft 

bis zu einem Betrag von 1 500 Euro. 

Kann entfallen, da 
erledigt 
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